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440 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen 

Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen werden nachfolgend nach dem Aufbau ihres Türblattes 

unterschieden. Dieses besteht in der Regel aus einem Rahmen, zwei aussteifenden Deckplatten mit 

dekorativer Decklage und unterschiedlichen Einlagen. Der Aufbau hat dabei wesentlichen Einfluss auf die 

technischen Eigenschaften des Türelements, z.B. die mechanische Belastbarkeit, die Feucht- und 

Nassraumeignung und die Erfüllung von Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen. Das Aussehen des 

Türblattes ist dabei weitgehend unabhängig von seinem Aufbau und wird wesentlich bestimmt durch die 

Wahl der Decklage (z.B. HPL, CPL oder Echtholzfurnier) und die Kantenausführung. 

 

 Holztürblatt 
mit Waben-
füllung  
[1] 

Holztürblatt 
mit Röhren-
spanstegen 
[2] 

Holztürblatt 
mit Röhren-
spaneinlage 
[3] 

Holztürblatt 
mit Vollspan-
einlage  
[4] 

Holztürblatt 
mit Spezial-
füllung  
[5] 

Holzrahmen-
tür  
 
[6] 

Skizze 

      

Typische 
Anwendung 

einfache  
Wohnungs-
türen 

Wohnungs-
türen, 
Objekttüren 

Wohnungs-
türen, 
Objekttüren  

Wohnungs-
eingangstüren
Objekttüren 
Brandschutz-
türen 

Wohnungs-
eingangstüren
Objekttüren 
Brandschutz-
türen, Spezial-
anforderun-
gen 

Wohnungs-
türen, 
Objekttüren 

Innentüren, 
Schallschutz-
klasse [7] 

- - SSK0 SSK1 SSK1 – SSK5 SSK1 – SSK3 

Innentüren, 
mechanische 
Beanspru-
chung [8] 

N M M S bis E bis E 

Innentüren, 
Brandschutz-
anforderun-
gen [9] 

d, ds d, ds d, ds d, ds, vds, rs, 
fh, fh-rs  

d, ds, vds, rs, 
fh, fh-rs, hfh, 
hfh-rs, fb, fb-
rs 

d, ds, rs, fh, 
fh-rs, hfh, hfh-
rs, fb, fb-rs 

Hersteller und 
Produktbei-
spiele 

► Grauthoff 
Astra 40 
► Jeld-Wen 
Optima 10 
 

► Deine Tür 
Perlgrau CPL 
Innentür 

► Herholz 
Türelement 
Zeitlos 
► Jeld-Wen 
Primus 

► Schörg-
huber 
Vollspantüren 
► Herholz 
Brandschutztü
ren 
► Jeld-Wen 
Optima 34 

► Herholz 
Eingangstüren 
► Jeld-Wen 
Piatta L 
► Lindner 
Objekttür B 
 

► Goldacher 
Holz-
Rahmentür - 
Typ ST 301-1 
► Deine Tür 
TE-1-WE 
 

[1] Türblätter mit einer Wabenfüllung, in der Regel aus Kartonwaben, werden als besonders preisgünstige Elemente 
zumeist innerhalb von Wohnungen eingesetzt, wenn keine erhöhten technischen Anforderungen an die Tür gestellt 
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werden (z.B. Brandschutz, Schallschutz, Nassraum, mechanische Beanspruchung). Aufgrund der im Vergleich zu 
anderen Türblattaufbauten geringen Stabilität ist die Herstellung eines Lichtausschnittes im Türblatt nicht möglich.  
[2] Türblätter, deren Hohlraum zwischen den Decklagen mit einzelnen Stegen aus Röhrenspanstreifen ausgesteift 
wird, weisen im Vergleich zu Türblättern mit einer Wabenfüllung eine etwas erhöhte mechanische Stabilität auf. Sie 
werden als preisgünstige Elemente z.B. innerhalb von Wohnungen oder in Gewerbebauten eingesetzt, wenn keine 
erhöhten technischen Anforderungen an die Tür gestellt werden (z.B. Brandschutz, Schallschutz, Nassraum, 
mechanische Beanspruchung). Aufgrund der im Vergleich zu anderen Türblattaufbauten geringen Stabilität ist die 
Herstellung eines Lichtausschnittes im Türblatt nicht möglich. 
[3] Die Zwischenlage eines Holztürblattes mit Röhrenspaneinlage besteht aus einer Spanplatte mit regelmäßig 
angeordneten Luftröhren, die das Material und somit auch das Gewicht des Türblattes reduzieren. Gegenüber 
Türblättern mit Wabenfüllung oder Röhrenspanstreifen weisen Türblätter mit einer Röhrenspaneinlage eine deutlich 
verbesserte Stabilität und verbesserte Schallschutzwerte auf. 
[4] Innentüren mit einer Einlage in Form einer Vollspanplatte können auch erhöhte Anforderungen an den 
Schallschutz und durch mechanische Beanspruchung erfüllen. Auch Feuchtraumtüren sind möglich. Bezüglich 
Brandschutzanforderungen erfüllen die Türblätter zumindest die Anforderung „vollwandig“, es gibt auch Türelemente 
mit höherwertiger Brandschutzzulassung, z.B. „feuerhemmend“ (T30) oder „rauchdicht und feuerhemmend“ (T30-RS). 
[5] Holztürblätter mit Spezialfüllung können auch sehr hohe Anforderungen erfüllen, z.B. an den Brandschutz und/ 
oder den Schallschutz. Die Füllung besteht dabei z.B. aus mehrlagig verleimten Holzwerkstoffen oder speziellen 
einlagigen Holzwerkstoffplatten, die z.B. optimierte Brandschutzeigenschaften aufweisen. 
[6] Im Gegensatz zu glatten Türblättern bestehen Rahmentürblätter aus umlaufenden Rahmen, deren Füllung sich 
auch optisch vom Rahmen absetzt. Je nach Ausführung besteht der Rahmen dabei z.B. aus stab- oder 
schichtverleimten Massivhölzern oder Holzwerkstoffen, die entweder selbst die Sichtoberfläche darstellen oder mit 
Deckschichten, z.B. aus Echtholz, HPL- oder CPL-Schichtstoffen bekleidet werden. Die Füllung kann dabei entweder 
aus Glas bestehen oder geschlossen ausgeführt werden, z.B. aus Mehrschichtplatten mit der gleichen Oberfläche wie 
der Rahmen. Spezielle Rahmentüren können auch hohe Anforderungen erfüllen, z.B. an den Brandschutz und/ oder 
den Schallschutz. 
[7] Die Schallschutzklassen (SSK) für Innentüren sind nach VDI 3728 geregelt und unterscheiden sich nach dem 
jeweiligen bewerteten Schalldämm-Maß Rw,P, dem Prüfmaß des Türelements im Labor, das in Dezibel (dB) 
angegeben wird: 

Schallschutzklasse nach VDI 3728 Bewertetes Schalldämm-Maß (Rw,P)  

SSK 0 ≥ 27 dB 

SSK 1 ≥ 32 dB 

SSK 2 ≥ 37 dB 

SSK 3 ≥ 42 dB 

SSK 4 ≥ 47 dB 

SSK 5 abhängig von der konkreten Einbausituation 

Bei der Verwendung von Schallschutztüren ist zu beachten, dass das bewertete Schalldämmmaß Rw,P nicht identisch 
ist mit dem Anforderungswert an die Schalldämmung im eingebauten Zustand (=Rw,R), das z.B. in der DIN 4109 
festgelegt ist. Der geprüfte Laborwert Rw,P reduziert sich im eingebauten Zustand, insbesondere durch 
Schallnebenwege über flankierende Bauteile, Material-, Herstellungs- und Einbautoleranzen. Vereinfachend gilt daher 
für Innentüren folgende Regel: 
Bewertetes Schalldämmmaß im Labor (Rw,P) – 5 dB = maximaler Schalldämmwert im eingebauten Zustand (Rw,R) 
Beispiel: ein Türelement mit einem bewerteten Schalldämmmaß (Rw,P) von 37 dB kann im eingebauten Zustand einen 
geforderten Schalldämmwert (Rw,R) von maximal 32 dB erfüllen. 
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[8] Die mögliche mechanische Beanspruchung einer Innentür wird nach RAL-GZ 426 in vier Klassen eingeteilt:  

Stärke der Beanspruchung Beanspruchungsklasse nach RAL-GZ 
426 

Eignung (Beispiele) 

Normal N Wohnungsinnentüren 

Mittel M Verwaltungsgebäude, Praxisräume 

Stark S Wohnungseingangstüren, 
Kindertagesstätten, Krankenhäuser, 
Hotelzimmer 

Extrem E Schulen, Kasernen, 
Versammlungsstätten 

Die Zuordnung eines Elements zu einer der Beanspruchungsklassen setzt das Bestehen von Prüfungen nach DIN EN 
947 (Widerstandsfähigkeit gegen vertikale Belastung), DIN EN 948 (Widerstandsfähigkeit gegen statische 
Verwindung), DIN EN 949 (Widerstandsfähigkeit von Türen gegen Aufprall eines weichen und schweren Stoßkörpers) 
und DIN EN 950 (Widerstandsfähigkeit gegen harten Stoß) voraus. Dabei gelten für die unterschiedlichen 
Beanspruchungsklassen unterschiedliche Prüfungskriterien. 
[9] Anforderungen an Innentüren hinsichtlich des Brand- und/ oder Rauchschutzes ergeben sich z.B. aus der jeweiligen 
Landesbauordnung oder einer Sonderbauvorschrift. Der Nachweis, dass eine konkrete baurechtliche Anforderung 
durch ein bestimmtes Türelement erfüllt wird, ergibt sich dabei durch den vom jeweiligen Türhersteller erbrachten 
Nachweis der Übereinstimmung mit der entsprechenden Klassifizierung nach DIN 4102 oder DIN EN 13501. In den 
einzelnen Landesbauordnungen werden auch die baurechtlichen Anforderungen „dicht schließend“ und teilweise 
auch „vollwandig“ gestellt, die zumeist nicht normativ geregelt sind (mit Ausnahme der Klassifizierung einer dicht und 
selbstschließenden Tür nach DIN EN 13501, s. Tabelle). Es sind daher in jedem Bundesland die unterschiedlichen 
landesrechtlichen Konkretisierungen dieser Anforderungen zu beachten, z.B. im Rahmen der Vollzugshinweise zur 
Bauordnung. Dabei beinhaltet die Anforderung „dicht schließend“ in manchen Bundesländern auch automatisch die 
Anforderung „vollwandig“. Allgemein bedeutet „vollwandig“, dass der Türaufbau keine Hohlräume aufweisen darf, 
wie z.B. bei einer Röhrenspantür oder einer Tür mit Wabenfüllung. In der Regel ist auch eine Türblattstärke von 
mindestens 40 mm erforderlich. Die Zulässigkeit von Verglasungen in vollwandigen Türen ist dabei von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich. „Dicht schließend“ bedeutet in der Regel mindestens ein stumpf einschlagendes oder 
gefälztes Türblatt mit dreiseitig umlaufender Dichtung. Auch hier ist jedoch zu prüfen, ob im jeweiligen Bundesland 
weitere Anforderungen bestehen, z.B. an eine Bodendichtung. 
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Kurzbezeichnung Baurechtliche Anforderung Deutsche Klassifizierung  
nach DIN 4102 
(Rauchschutz nach DIN 
18095) 

Europäische Klassifizierung  
nach DIN EN 13501 

d dicht schließend - - 

ds dicht und selbstschließend - SaC5 

vds vollwandig, dicht und 
selbstschließend 

- - 

rs rauchdicht und 
selbstschließend 

DIN 18195-RS S200C5 

fh feuerhemmend, dicht und 
selbstschließend 

T30-D EI230-SaC5 

fh-rs feuerhemmend, rauchdicht 
und selbstschließend 

T30 DIN 18195-RS EI230-S200C5 

hfh hochfeuerhemmend, dicht 
und selbstschließend 

T60-D EI260-SaC5 

hfh-rs hochfeuerhemmend, 
rauchdicht und 
selbstschließend 

T60 DIN 18195-RS EI260-S200C5 

fb feuerbeständig, dicht und 
selbstschließend 

T90-D EI290-SaC5 

fb-rs feuerbeständig, rauchdicht 
und selbstschließend 

T90 DIN 18195-RS EI290-S2200C5 

Legende für die Klassifizierung nach DIN EN 13501: 
E Feuerwiderstandsfähigkeit, Raumabschluss (E = Étanchéité) 
I Feuerwiderstandsfähigkeit, Wärmedämmung (I = Isolation. I1, I2 = verschiedene Prüfanforderungen bezogen auf das 
Wärmedämmkriterium) 
30/60/90 Feuerwiderstandsfähigkeit in Minuten 
Sa begrenzte Rauchdurchlässigkeit bei Umgebungstemperatur (S = Smoke) 
S200 begrenzte Rauchdurchlässigkeit bei Umgebungstemperatur und bei 200°C (S = Smoke) 
C5 selbstschließende Eigenschaft (C = Closing) mit 200.000 Prüfzyklen 
 

Planung 
Allgemein: Innentürblätter aus Holz und Holzwerkstoffen für einflügelige Türen sind hinsichtlich ihrer 

Begriffe, Maße und Anforderungen durch DIN 68706 Teil 1 geregelt. Sie können entweder als Drehflügel- 

oder als Schiebetür ausgeführt werden, die sich dabei insbesondere durch ihre Beschläge und Zargen 

unterscheiden. Für Innentürblätter aus Holz und Holzwerkstoffen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher 

Zargen aus Massivholz, Holzwerkstoffen und Metall, die sich auch hinsichtlich ihrer Bauform 

(Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge, Stockzarge, Schiebetürzarge in der Wand/ vor der Wand) 

unterscheiden. 
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Schallschutz: der durch eine Tür gemäß Prüfung erreichte Schallschutzwert wird vom Hersteller für jedes 

Element angegeben. Gute Schallschutzwerte können neben einem entsprechenden Aufbau des Türblattes 

auch eine absenkbare Bodendichtung und einen doppelten Türfalz erforderlich machen. Mehr zum 

Schallschutz von Innentüren s. Lexikonbeitrag ► Innentüren, Schallschutzklasse. 

 

Einbruchschutz: Mit handelsüblichen Innentürelementen können die Widerstandsklassen RC 2, RC 3 und RC 

4 nach DIN EN 1627 erreicht werden, mit Sonderelementen auch mehr. Auch entsprechend zugelassene 

Lichtausschnitte und Oberlichter sind für Türen mit klassifiziertem Einbruchswiderstand erhältlich. Mehr zu 

den Widerstandsklassen s. Lexikonbeitrag ►RC-Klassen (Einbruchsicherheit). 

 

Türblattoberfläche: In der Regel besteht die sichtbare Oberfläche von Innentürblättern aus Holz oder 

Holzwerkstoffen aus dekorativen Decklagen, die auf die Deckplatten des Türblattes vollflächig aufgeklebt 

werden. Näheres hierzu s. Lexikonbeiträge ►Holzinnentüren, Oberflächen des Türblattes und 

►Holzinnentüren, Aufbau des Türblattes 

 

Stumpfes oder gefälztes Türblatt: Die Kanten von Innentürblättern aus Holz und Holzwerkstoffen können 

stumpf oder gefälzt ausgeführt werden. Neben optischen Erwägungen können auch technische 

Anforderungen, insbesondere an den Schallschutz, die Ausführung eines Türblattes mit Einfach- oder 

Doppelfalz erforderlich machen. Zur Übersicht über gängige mögliche Ausführungen s. Lexikonbeitrag 

►Türblatt, stumpfe und gefälzte Ausführung. 

 

Kantenausbildung: es werden folgende Kantenausbildungen unterschieden: 

 Ausführung mit Einleimer: der zwischen den Deckplatten liegende Einleimer, in der Regel gleichzeitig der 

innere Rahmen des Türblattes, bleibt an der Kante sichtbar. 

 Ausführung mit verdecktem Anleimer: ein auf den Rahmen aufgebrachter zusätzlicher Anleimer bleibt 

an der Kante sichtbar. Auf den Türblattseiten wird er von den Decklagen, nicht jedoch von den 

Deckplatten, überdeckt. 

 Ausführung mit unverdecktem Anleimer: ein auf den Rahmen aufgebrachter zusätzlicher Anleimer bleibt 

an der Kante und auf den Türblattseiten sichtbar, d.h. er wird auch nicht von der Decklage überdeckt. 

 Ausführung mit beschichteter Kante: die Kante wird vollständig durch einen dünnlagigen Streifen 

abgedeckt, z.B. aus Furnier, Lack, Folie oder ABS-Kunststoff. 

Die Kantenausbildung gilt sowohl für stumpfe als auch für gefälzte Türblätter. Erläuternde Skizzen hierzu s. 

Lexikonbeitrag ►Holzinnentüren, Kantenausbildung. 
 

Nennmaß, Baurichtmaß und Vorzugsmaß nach DIN 4172 und DIN 18100: Standardisierte Längen- und 

Breitenmaße von Wandöffnungen für Türen beruhen auf dem sogenannten oktametrischen System nach 

DIN 4172. Dessen Maße basieren auf einem 12,5-cm-Raster (dem achten Teil eines Meters). Das Nennmaß 

der Wandöffnung für Türen beträgt dabei nach DIN 18100: 

 in der Breite ein Vielfaches von 12,5 cm zuz. 1 cm, also z.B. 101 cm (12,5 cm x 8 + 1 cm) und  

 in der Höhe ein Vielfaches von 12,5 cm zuz. 0,5 cm, also z.B. 200,5 cm (12,5 cm x 16 + 0,5 cm).  

Die sich daraus nach DIN 18100 ergebenden Baurichtmaße für Türelemente betragen dabei das 

nächstkleinere Vielfache von 12,5 cm, hier also 100 cm x 200 cm. Besonders übliche Türelementgrößen sind 
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dabei als Vorzugsgrößen definiert. Auch wenn einzelne Türhersteller dazu übergehen, Innentüren 

individuell nach Aufmaß zu fertigen, unabhängig von den Baurichtmaßen, empfiehlt sich für die Planung 

nach wie vor die Berücksichtigung der Nennmaße für die Wandöffnungen (bzw. der Baurichtmaße für die 

Türelemente), da diese in der Regel aufgrund von Lagerware kurze Lieferzeiten und wirtschaftliche 

Herstellungskosten sicherstellen. Dabei sind nach DIN 18100 die Baurichtmaße in den Entwurfsplan 

einzutragen (z.B. 87,5 cm x 212,5 cm) und die Nennmaße in den Ausführungsplan (z.B. 88,5 cm x 213,5 cm). 

Für den Wohnungsbau sind die sich aus den Baurichtmaßen ergebenden Außenmaße für stumpfe und 

gefälzte Türblätter in der DIN 18101 festgelegt. 

 

Lichtes Durchgangsmaß: Erforderliche lichte Mindest-Durchgangsmaße, z.B. bei Türen im Verlauf von 

Rettungswegen oder beim barrierefreien Bauen, müssen bei der Festlegung der Nennmaße der 

Wandöffnung für eine Tür angemessen berücksichtigt werden. Dabei spielt auch die Zargenart eine 

wichtige Rolle: Während z.B. bei einer Stahlumfassungszarge ein Nennmaß von 1,01 m Breite in der Regel 

ausreicht, um im fertigen Zustand ein lichtes Durchgangsmaß von 90 cm zu erzielen, so kann eine Holz-

Stockzarge ein Nennmaß von 1,135 m Breite erfordern, um das lichte Durchgangsmaß von 90 cm 

einzuhalten. 

 

Türöffnungsrichtung nach DIN 107: Bei der Planung einer Tür muss auch ihre Aufschlagsrichtung festgelegt 

werden. Dabei werden nach DIN 107 Linksflügel (Kennbuchstabe L, umgangssprachlich „DIN L“) von 

Rechtsflügeln (Kennbuchstabe R, umgangssprachlich „DIN R“) unterschieden. Links und rechts beziehen 

sich bei einer Drehflügeltür auf die Lage der Drehachse beim Blick auf die Öffnungsfläche: 

Türblattstärke: Üblich ist bei Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen eine Türblattstärke von ca. 40 mm. 

Bei erhöhten Anforderungen an den Wärme-, Schall- oder Brandschutz kann auch eine Türblattstärke bis 

ca. 80 mm erforderlich werden und ggf. auch eine Ausführung mit Doppelfalz. 

 

Lichtausschnitt: In Türblättern mit einem entsprechend stabilen Aufbau (d.h. nicht bei Waben- und 

Röhrenspanstegeinlagen) kann bei der Fertigung oder auch nachträglich ein Lichtausschnitt hergestellt 

werden. Dabei gibt es die in ihren Abmessungen nach DIN 68706-1 geregelten Lichtausschnitte, die 

umgangssprachlich auch „Norm-Lichtausschnitte“ genannt werden. Die Abmessungen der Lichtausschnitte 

sind dabei so gewählt, dass bei der Verwendung eines gefälzten Türblattes mit Vorzugsmaßen seitlich und 

oben ein 160 mm (147 mm bei stumpfen Türblättern) breiter Fries entsteht, der zum unteren Türblattrand 

eine Sockelhöhe von 400 mm einhält.  

Beispiel: Ausgehend von dem Baurichtmaß einer Tür von 1,01 m Breite und 2,135 m Höhe ergibt sich nach 

DIN 18101 ein Vorzugsmaß für ein stumpfes Türblatt von 0,959 m x 2,097 m und demnach ein 

Lichtausschnitt von 1,55 m Höhe (2,097 – 0,4 – 0,147) und 0,665 m Breite (0,959 – 2x 0,147). 
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Viele Hersteller bieten auch freie Maße für Lichtausschnitte an, die jedoch zum Teil teurer sind als die 

genormten Abmessungen. Auch sind fertige Sonderformen wie z.B. Dreiecke oder Kreise („Bullaugen“) in 

vom jeweiligen Hersteller abgestuften Größen erhältlich. 

Bei Rahmentüren ergibt sich die Größe des Lichtausschnittes davon abweichend aus den Breiten des 

Türrahmens. 

Technische Vorgaben zur Ausführung der Verglasungen, z.B. aus dem Arbeitsstättenrecht, einer 

Sonderbauvorschrift oder vom GUV, sind zu beachten, insbesondere die Anforderung einer 

Bruchsicherheit. 

Neben normalem Floatglas, das aufgrund der Verletzungsgefahr beim Glasbruch in der Regel nur innerhalb 

von Wohnungen eingesetzt werden darf, kann die Verglasung auch aus Sicherheitsglas (ESG oder VSG), als 

zugelassene Brandschutz- oder Schallschutzverglasung oder als strukturierte (gemusterte) Dekorverglasung 

ausgeführt werden. Weiteres zu Brandschutzverglasungen s. Lexikonbeitrag ► Verglasungen in Bauteilen 

mit Brandschutzanforderungen. 

 

Türliste: Da sich bei einem Bauvorhaben in der Regel fast alle Türen hinsichtlich ihrer speziellen 

Eigenschaften (z.B. Oberflächen, Öffnungsrichtung, Abmessungen, Maulweite, Zargenart, Brandschutz-/ 

Schallschutzanforderungen, Schloss/ Beschläge, Lichtausschnitt, Sonderausstattung) voneinander 

unterscheiden, empfiehlt es sich, bereits bei der Ausführungsplanung eine Türliste zu erstellen, die alle 

wesentlichen Eigenschaften jeder einzelnen Tür enthält und die später auch als Grundlage für die 

Ausschreibung und Bestellung der Türelemente dient. Die systematische und gewissenhafte 

Zusammenstellung der Anforderungen und Eigenschaften aller Türelemente ist dabei äußerst wichtig, da 

bereits ein Fehler bei einer Tür (z.B. die falsche Öffnungsrichtung) eine kosten- und zeitintensive 

Nachbestellung des ganzen Elements erforderlich machen kann. S. auch Lexikonbeitrag ► Türliste, Beispiel. 

 

Zargen für Drehflügeltüren: Bei Drehflügeltüren aus Holz oder Holzwerkstoffen gibt es viele Möglichkeiten 

für die Ausführung der Zarge aus Metall (Stahl, Edelstahl, Aluminium), Holz oder Holzwerkstoffen. 

Hinsichtlich der Bauform werden dabei hauptsächlich folgende Zargenarten unterschieden:  

Zargenart Eigenschaften 

Umfassungszarge überdeckt gesamten Leibungsbereich 

Eckzarge überdeckt Leibungsbereich auf einer Raumseite 

Stockzarge (schlankes) Rechteckprofil in der Leibung 

Blockzarge Rechteckprofil in Leibungsbreite 

Schattennutzarge bündig mit der Wand abschließend 

Blendrahmenzarge vor der Leibung auf der Wandfläche 

Erläuternde Skizzen s. Lexikonbeitrag ► Drehflügeltüren, Zargenarten 

 

Zargen für Schiebetüren: Auch bei Schiebetüren aus Holz oder Holzwerkstoffen gibt es viele Möglichkeiten 

für die Ausführung der Zarge aus Metall (Stahl, Edelstahl, Aluminium), Holz oder Holzwerkstoffen. Bei 

Schiebetüren werden folgende Bauarten unterschieden: 
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Bauart der Schiebetür Eigenschaften 

Schiebetür in der Wand Tür im geöffneten Zustand unsichtbar, bedingt bei 
üblichen Wandstärken eine doppelt breite Türöffnung 
(Statik!), Stauraum der Tür schwer zu reinigen, d.h. 
ungeeignet bei erhöhten hygienischen Anforderungen, 
z.B. im Krankenhausbereich 

Schiebetür vor der Wand mit Zarge kann auch gewisse Anforderungen an den Brand-/ oder 
Schallschutz erfüllen 

Schiebetür vor der Wand ohne Zarge, z.B. mit einer 
sichtbaren Rollenführung 

elegante Optik durch Wegfall der Zarge, erfüllt jedoch 
keine Anforderungen an Schall- oder Brandschutz 

 

Oberblende/ Oberlicht/ raumhoher Türflügel: Mit Spezialzargen lassen sich auch raumhohe Türelemente 

realisieren, bei denen entweder der Türflügel die ganze Höhe einnimmt, oder bei dem der Bereich oberhalb 

des Türflügels mit einer Blende, z.B. mit der gleichen Oberfläche wie der Türflügel, oder als verglastes 

Oberlicht ausgeführt wird.  

 

Klimaklassen: Sind die beiden Seiten einer Tür unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen ausgesetzt, 

kann dies bei nicht entsprechend ausgelegten Türelementen zu starken Verformungen des Türblattes 

führen, die die Schutzfunktion des Türelements (z.B. Brandschutz/ Schallschutz) deutlich beeinträchtigen 

können. Es ist daher zu beachten, dass die Klimaklasse des Türelements zum vorgesehenen Einsatzort 

passt, s. auch Lexikonbeitrag ► Klimaklassen nach DIN EN 1121. 

 

Feucht- und Nassraumtüren: Türen und Zargen für die Verwendung in Feucht- und Nassräumen werden 

nach RAL-GZ 426 geprüft und in Abhängigkeit von ihrem Verwendungszweck mit dem Begriff 

Feuchtraumtür (FR-T)/ Feuchtraumzarge (FR-Z) oder Nassraumtür (NR-T)/ Nassraumzarge (NR-Z) versehen. 

Feuchtraumtüren bzw. –zargen dürfen dabei nur kurzfristig einer Feuchteeinwirkung auf der Oberfläche 

ausgesetzt sein, z.B. durch hohe Luftfeuchte oder durch direktes Spritzwasser im unteren Tür- bzw. 

Zargenbereich. Nassraumtüren bzw. –zargen können dagegen auch lang anhaltender Nässeeinwirkung und 

häufigem Spritzwasser im gesamten Tür- bzw. Zargenbereich ausgesetzt sein. 

 

Nachströmöffnung: Bei kleineren Räumen, die eine eigene Abluft aber keine eigene Zuluft haben, z.B. bei 

WC- oder Putz-/ Abstellräumen, soll die Nachströmung der Luft in der Regel über die Tür erfolgen. Der 

dafür erforderliche, vom Lüftungsplaner anzugebende, Öffnungsquerschnitt wird entweder über ein 

Lüftungsgitter im unteren Bereich des Türblattes hergestellt oder über eine Kürzung des Türblattes am 

unteren Rand, in der Regel um ca. 1,5 cm – 2 cm. Diese Alternative kann optisch ansprechender, 

hygienischer, robuster und kostengünstiger sein als der Einbau eines Lüftungsgitters. Die meisten Standard-

Türblätter sind durch eine entsprechende Rahmenausbildung darauf ausgelegt, am unteren Rand um bis zu 

20 mm gekürzt zu werden. Da dies bei Wärme-, Brand-, Rauch- und Schallschutzanforderungen nicht 

möglich ist, muss in diesen Fällen eine Möglichkeit zur Nachströmung außerhalb des Türelements gefunden 

werden. 
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Ausführung 
Bezugshöhe, Lage OKFF: Aus dem Ausführungsplan muss eindeutig hervorgehen, ob die angegebene 

Rohbauhöhe der Wandöffnung für eine Tür ab Oberkante Rohdecke (= OK RD) oder ab Oberkante 

Fertigfußboden (= OK FF) angegeben ist. Da sich die Nennmaße der Türelemente in der Regel auf OK FF 

beziehen, muss entweder bereits für den Rohbau über angelegte Meterrisse die Soll-Lage der OK FF 

erkennbar sein, oder im Ausführungsplan ist bei der Höhenangabe der Rohbauöffnungen die Aufbauhöhe 

des Fußbodens gesondert auszuweisen (z.B. 213,5 cm + 15 cm). Bei letzterer Möglichkeit werden jedoch 

(zulässige) Toleranzfehler der Höhenlage der Rohdecke auf die Lage der Türstürze übertragen, es empfiehlt 

sich daher in aller Regel das Anlegen eines Meterrisses. 

 

Aufmaß: Während bei anderen Bauteilen, z.B. Fenstern, ein Aufmaß der vorhandenen Rohbauöffnungen 

durch die ausführende Firma vor Auslösung der Bestellung üblich ist, sollte dies bei Innentüren ggf. 

ausdrücklich vereinbart werden, da Innentürelemente in der Regel nach Nennmaß bestellt werden. Ein 

Aufmaß der Wandöffnungen kann z.B. dann erforderlich werden, wenn bei einem Umbauvorhaben neue 

Türen in bestehende Wandöffnungen montiert werden sollen, die von den üblichen Nennmaßen 

abweichen können. In diesem Fall sollten dann mindestens Wandstärke (einschl. Putz), Breite und Höhe der 

bestehenden Türöffnung durch Aufmaß vor Ort ermittelt werden.  

 

Änderungen an Brandschutz- und Schallschutztüren: Bei Türelementen mit einer Zulassung als 

Brandschutz-, Rauchschutz- oder Schallschutztür muss die Ausführung in allen Punkten entsprechend den 

Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Türelements erfolgen. Bei Abweichungen ist in jedem Fall die 

Abstimmung mit dem Hersteller erforderlich, da das Türelement ansonsten seine Zulassung verliert. Dies 

gilt z.B. für Bohrungen in der Zarge oder dem Türblatt, für den nachträglichen Einbau einer absenkbaren 

Bodendichtung oder einer elektrischen Türverriegelung, aber auch für das Aufbringen einer nicht 

zugelassenen Klebefolie auf einer Brandschutzverglasung. Auch ein Lichtausschnitt muss die in den 

Zulassungsbestimmungen geregelten Anforderungen in allen Einzelheiten (Verglasung, Deckleisten, 

Befestigung) erfüllen, da ansonsten die Zulassung des Türelements erlischt. 

 
Wichtige Anschlussbauteile 
446 | Fluchttürverschlüsse: Innentüren im Verlauf von Rettungswegen, die z.B. aus betrieblichen Gründen 

oder aufgrund des Einbruchsschutzes verschlossen sein müssen, haben besondere Auflagen bezüglich ihrer 

Verschlüsse. 

447 | Türschließer, Feststellanlagen und Türantriebe: Türschließer schließen z.B. Brandschutztüren nach 

jeder Benutzung, während Türen durch rauchmeldergesteuerte Feststellanlangen im Normalbetrieb offen 

gehalten und nur im Brandfall automatisch geschlossen werden. 
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Normen und Literatur 
DIN 107, Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen 

 

DIN 18100 Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 

 

DIN 18101 Türen - Türen für den Wohnungsbau - Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz - Gegenseitige 

Abhängigkeit der Maße 

 

DIN 18111-1 Türzargen - Stahlzargen - Teil 1: Standardzargen für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden 

 

DIN 18111-2 Türzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen für gefälzte Türen in Ständerwerkswänden 

 

DIN 18252 Profilzylinder für Türschlösser - Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung 

 

DIN 18355 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische 

Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Tischlerarbeiten 

 

DIN 18357 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische 

Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Beschlagarbeiten 

 

DIN 18360 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische 

Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Metallbauarbeiten 

 

DIN 18361 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische 

Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Verglasungsarbeiten 

 

DIN 68706-1 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - Teil 1: Türblätter; Begriffe, Maße, Anforderungen 

 

DIN 68706-2 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - Teil 2: Türzargen; Begriffe, Maße, Einbau 

 

DIN EN 1192 Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen 

 

DIN EN 1303 Schlösser und Baubeschläge - Schließzylinder für Schlösser - Anforderungen und Prüfverfahren 

 

RAL-GZ 426 Technische Regel, Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - Gütesicherung 

 

VDI 3728 Technische Regel, Schalldämmung beweglicher Raumabschlüsse - Türen und Mobilwände  

 

Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.3, Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan 
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Lexikon 
Zu nachfolgenden Fachbegriffen sind auf www.bauwion.de auf der Themenseite dieses pdf-Dokuments und 

im allgemeinen Lexikon weitere Erklärungen verfügbar: 

 

    Arbeitsstättenverordnung und Technische Regeln für Arbeitsstätten 

    CPL-Platte (Continuous Pressure Laminate) 

    Drehflügeltüren, Zargenarten 

    Fluchtwegabmessungen nach Arbeitsstättenrecht 

    Gangflügel 

    Hochdrucklaminatplatte (HPL-Platte) 

    Holzinnentüren, Aufbau des Türblattes 

    Holzinnentüren, Oberflächen des Türblattes 

    Holzinnentüren, Kantenausbildung 

    Holztürblatt mit Röhrenspaneinlage 

    Holztürblatt mit Röhrenspanstegen 

    Holztürblatt mit Spezialfüllung 

    Holztürblatt mit Vollspaneinlage 

    Holztürblatt mit Wabenfüllung 

    Holzrahmentür 

    Innentüren, Brandschutzanforderungen 

    Innentüren, mechanische Beanspruchung 

    Innentüren, Schallschutzklasse 

    Klimaklassen nach DIN EN 1121 bei Innentüren 

    Mauerwerksmaße 

    RC-Klassen (Einbruchsicherheit) 

    Standflügel 

    Türblatt, stumpfe und gefälzte Ausführung 

    Türliste 

    Verglasungen in Bauteilen mit Brandschutzanforderungen 
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